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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

14.09.1972 

Geschäftszahl 

0054/72 

Rechtssatz 

Die Schenkung einer Teilfläche von 1012 m/2, die Bestandteil eines landwirtschaftlichen Betriebes ist, läßt eine 
Zurechnung an den Beschenkten nicht zu, wenn sich die Geschenkgeber auf Lebzeiten ein Veräußerungsverbot 
und Belastungsverbot vorbehalten, dem Beschenkten die Bauführung auf der Liegenschaft untersagen, ein 
Fruchtgenußrecht ausbedungen haben und überdies die erklärte Absicht der Vertragsteile dahin geht,daß die 
"geschenkte" Teilfläche bis zum Ableben der Geschenkgeber einen Teil des landwirtschaftlichen Betriebes der 
Geschenkgeber zu bilden hat. Nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise liegt in einem solchen Falle eine bloße 
Schenkung auf den Todesfall vor. 
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